
 
Flüchtlinge in Eschweiler 

 Bericht zur aktuellen Situation (Stand 30.10.2023): 
 
Mit Stand 30.10.2023 werden der Stadt Eschweiler 601 Personen als zugewiesene Asylbewerber gemäß dem Gesetz 
über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnahmegesetz – FlüAG NRW) anerkannt 
(= 70,69 % der Aufnahmequote, 249 Asylbewerber unter 100 %).  
 
Nach Wegfall des Dispenses aufgrund der Überflutungssituation im Jahr 2021 zum 30.09.2022 wurde mit der für die 
Koordination von Zuweisungen federführenden Bezirksregierung Arnsberg vereinbart, dass zur Ermöglichung einer 
kontrollierten Aufnahme der nun zuzuweisenden Personenanzahl vorerst ein wöchentliches Kontingent von maximal 
5 Personen in die Stadt Eschweiler zugewiesen wird. Die Beibehaltung dieser Regelung wurde seitens der Bezirksre-
gierung Arnsberg nunmehr bis zum 31.12.2023 zugesagt, wobei ein erneuter Austausch über die weitergehende Zu-
weisungssituation ab dem 01.01.2024 mit der Bezirksregierung für die 50. Kalenderwoche terminiert wurde.  
 
Seit dem 01.01.2023 wurden bisher 124 Flüchtlinge nach Eschweiler zugewiesen. Bei dem „Königssteiner Schlüssel“-
Verfahren handelt es sich um ein planerisches Instrument, mit dem eine gleichmäßige Verteilung der ankommenden 
Flüchtlinge in der BRD erreicht werden soll. Anhand einer Formelberechnung wird somit ermittelt, welchen Prozentsatz 
an der Masse der zu verteilenden Flüchtlinge jede einzelne Kommune in der BRD aufzunehmen hat. 
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428 mit einem Schutzstatus durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ausgestattete Personen (Asyl-
berechtige, durch die Genfer Flüchtlingskonvention Geschützte, Subsidiär Geschützte, durch Abschiebeverbot Ge-
schützte) wurden zur Wohnsitzauflage (§ 12a des Gesetzes über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integra-
tion von Ausländern im Bundesgebiet – AufenthG) in Eschweiler verpflichtet (= 84,76 % der Aufnahmequote, 80 Per-
sonen unter 100 % – Stand 29.10.2023). Diese Personen haben aufgrund ihres Schutzstatus jedoch keinen Anspruch 
auf Leistungen nach dem AsylbLG, sondern erhalten SGB II-Leistungen, sofern Hilfebedürftigkeit vorliegt. 
 
Vor diesem Hintergrund ergeben sich aktuell folgende Quoten nach FlüAG und nach § 12a AufenthG: 

 
271 Personen standen mit Erhebungsstand zum 01.10.2023 im Leistungsbezug nach dem Asylbewerberleistungsge-
setz (AsylbLG). Für den zuletzt erstatteten Monat September 2023 erhielt die Stadt Eschweiler für 94 Personen über 
die sogenannte FlüAG-Kostenpauschale (= 875 Euro / Person / Monat) eine Erstattung durch das Land NRW. 177 
Leistungsberechtige im AsylbLG konnten somit nicht über die o.a. Erstattungsregelung mit dem Land abgerechnet 
werden.  
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